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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

1. BAO § 119 heute

2. BAO § 119 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 8ndet die amtswegige Ermittlungsp9icht dort ihre

Grenzen, wo der Abgabenbehörde weitere Nachforschungen nicht mehr zugemutet werden können, wie dies

insbesondere dann der Fall ist, wenn ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann, die

Partei aber zur Mitwirkung an der Wahrheits8ndung nicht bereit ist oder eine solche unterlässt. Die Grenze der

amtlichen Ermittlungsp9icht orientiert sich an der Zumutbarkeit, die bei Auslandsbeziehungen eine mehr oder weniger

starke Einschränkung erfährt (vgl. Ritz, BAO3, § 115, Tz 10 mit Hinweisen auf die hg. Rechtsprechung).Nach ständiger

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 8ndet die amtswegige Ermittlungsp9icht dort ihre Grenzen, wo der

Abgabenbehörde weitere Nachforschungen nicht mehr zugemutet werden können, wie dies insbesondere dann der

Fall ist, wenn ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann, die Partei aber zur

Mitwirkung an der Wahrheits8ndung nicht bereit ist oder eine solche unterlässt. Die Grenze der amtlichen

Ermittlungsp9icht orientiert sich an der Zumutbarkeit, die bei Auslandsbeziehungen eine mehr oder weniger starke

Einschränkung erfährt vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 115,, Tz 10 mit Hinweisen auf die hg. Rechtsprechung).
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